
P . b . b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2363

Jahrgang 1986 Ausgegeben am 25. Juli 1986 164. Stück

393. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitnehmerschutzgesetzes
(NR: GP XVI RV 971 AB 1059 S. 153. BR: AB 3158 S. 478.)

394. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes
(NR: GP XVI IA 205/A AB 1062 S. 153. BR: AB 3157 S. 478.)

395. Bundesgesetz: Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes
(NR: GP XVI RV 993 AB 1061 S. 153. BR: AB 3159 S. 478.)

393. Bundesgesetz vom 3. Juli 1986, mit dem
das Arbeitnehmerschutzgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 234/
1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 544/1982, wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. Dem § 22 b Abs. 2 ist folgender Abs. 3 anzufü-
gen:

„(3) Bis zum 31. Dezember 1989 kann von dem
Nachweis der anerkannten Ausbildung im Sinne
des Abs. 2 abgesehen werden, wenn der Arzt sich
bereits einer Ausbildung in der Dauer eines Drittels
der vorgeschriebenen Ausbildung unterzogen hat
und wenn in diesem Drittel die Vortragsgegen-
stände „Aufgaben der betriebsärztlichen Betreu-
ung; rechtliche Grundlagen; Institutionen" den
Gegenstand der Ausbildung gebildet haben."

2. Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. 4.

Artikel II

(1) Soweit in anderen bundesgesetzlichen Vor-
schriften auf Bestimmungen verwiesen wird, die
durch dieses Bundesgesetz geändert werden, erhält
die Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechen-
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz betraut.

Waldheim

Vranitzky

394. Bundesgesetz vom 3. Juli 1986, mit dem
das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfas-
sung (Arbeitsverfassungsgesetz — ArbVG), BGBl.
Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 204/1986, wird wie folgt geändert:

1. § 55 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Für die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten die
§§ 115 und 116 sinngemäß."

2. § 61 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Die Tätigkeitsdauer des Betriebsrates beträgt

vier Jahre."

3. Nach § 62 wird folgender § 62 a eingefügt, der
samt Überschrift lautet:

„Verlängerung der Partei- und Prozeßfähigkeit

§ 62 a. Endet die Tätigkeitsdauer des Betriebsra-
tes nach den §§61 und 62 Z 1 und 2 während eines
Verfahrens vor Gericht oder einer Verwaltungsbe-
hörde, in dem der Betriebsrat Partei ist, so besteht
seine Partei- und Prozeßfähigkeit in bezug auf die-
ses Verfahren bis zu dessen Abschluß, längstens
jedoch bis zur Konstituierung eines neuen Betriebs-
rates, weiter. Dies gilt auch im Falle der Ergreifung
eines außerordentlichen Rechtsmittels."

4. Nach dem neuen § 62 a wird folgender § 62 b
eingefügt, der samt Überschrift lautet:

„Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches

§ 62 b. Wird ein Betriebsteil eines Unternehmens
rechtlich verselbständigt, so bleibt der Betriebsrat
für diesen verselbständigten Teil bis zur Neuwahl
eines Betriebsrates in diesem Teil, längstens aber bis
zum Ablauf von vier Monaten nach der Verselb-
ständigung zur Vertretung der Interessen der
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Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes
zuständig, sofern die Zuständigkeit nicht ohnehin
wegen des Weiterbestehens einer organisatorischen
Einheit (§ 34) im bisherigen Umfang fortdauert.
Die vorübergehende Beibehaltung des Zuständig-
keitsbereiches gilt nicht,

1. wenn in diesem Betriebsteil ein Betriebsrat
nicht zu errichten ist oder

2. wenn der rechtlich verselbständigte Betriebs-
teil aus dem wirtschaftlichen Entscheidungs-
bereich des Unternehmens ausscheidet, insbe-
sondere keine konzernartige Verbindung
bestehen bleibt."

5. § 66 Abs. 1 lautet:

„(1) Das an Lebensjahren älteste Mitglied des
Betriebsrates hat nach Durchführung der Betriebs-
ratswahl die Einberufung der gewählten Mitglieder
zur Wahl der Organe des Betriebsrates (konstituie-
rende Sitzung) binnen zwei Wochen vorzunehmen.
Die Einberufung hat die konstituierende Sitzung
innerhalb von sechs Wochen nach Durchführung
der Betriebsratswahl vorzusehen. Kommt das älte-
ste Mitglied dieser Pflicht nicht nach, so kann jedes
Mitglied des Betriebsrates, das an erster Stelle eines
Wahlvorschlages zu diesem Betriebsrat gereiht war,
die Einberufung vornehmen. Im Falle mehrerer
Einberufungen gilt die Einberufung desjenigen
Betriebsratsmitgliedes, das auf dem Wahlvorschlag
mit der größeren Anzahl der gültigen Stimmen
gewählt wurde."

6. In § 75 Abs. 2 werden die Worte „drei Jahre"
durch die Worte „vier Jahre" ersetzt.

7. a) § 82 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Die Tätigkeitsdauer des Zentralbetriebsrates

beträgt vier Jahre."

b) Dem § 82 Abs. 5 wird ein neuer Abs. 6 ange-
fügt, der wie folgt lautet:

„(6) Die Bestimmungen über die Verlängerung
der Partei- und Prozeßfähigkeit des Betriebsrates
(§ 62 a) und über die Beibehaltung des Zuständig-
keitsbereiches (§ 62 b) sind sinngemäß anzuwen-
den."

8. In § 88 Abs. 2 werden die Worte „drei Jahre"
durch die Worte „vier Jahre" ersetzt.

9. Nach § 88 wird folgender § 88 a eingefügt, der
samt Überschrift lautet:

„ABSCHNITT 7

Arbeitsgemeinschaften von Betriebsräten in Kon-
zernen

§ 88 a. (1) In Konzernen im Sinne des § 15 des
Aktiengesetzes 1965 bzw. des § 115 des Gesetzes
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, in
denen in mehr als einem Unternehmen Betriebsräte
(Zentralbetriebsräte) bestehen, kann eine Arbeits-
gemeinschaft der Betriebsräte (Zentralbetriebsräte)
gebildet werden.

(2) Die Zusammensetzung der Arbeitsgemein-
schaft richtet sich nach den Beschlüssen der
Betriebsräte (Zentralbetriebsräte) der Betriebe der
Konzernunternehmen. Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft ist die Zuge-
hörigkeit zu einem Betriebsrat eines Konzernbetrie-
bes.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft hat gegenüber der
Konzernleitung das Recht auf Information und
Beratung in allen Angelegenheiten, welche die wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kultu-
rellen Interessen der in der Arbeitsgemeinschaft
vertretenen Arbeitnehmer von mehr als einem
Unternehmen des Konzerns betreffen.

(4) Die Arbeitsgemeinschaft ist berechtigt, ihre
Geschäftsführung in einer Geschäftsordnung zu
regeln."

10. § 89 Z 3 lautet:
„3. der Betriebsrat hat die Durchführung und

Einhaltung der Vorschriften über den Arbeit-
nehmerschutz, über die Sozialversicherung
sowie über die Berufsausbildung zu überwa-
chen. Zu diesem Zweck kann der Betriebsrat
die betrieblichen Räumlichkeiten, Anlagen
und Arbeitsplätze besichtigen. Der Betriebsin-
haber hat den Betriebsrat von jedem Arbeits-
unfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Betriebsbesichtigungen im Zuge behördlicher
Verfahren, durch die Interessen der Arbeit-
nehmerschaft (§ 38) des Betriebes (Unterneh-
mens) berührt werden sowie Betriebsbesichti-
gungen, die von den zur Überwachung der
Arbeitnehmerschutzvorschriften berufenen
Organen oder die mit deren Beteiligung
durchgeführt werden, ist der Betriebsrat bei-
zuziehen. Der Betriebsinhaber hat den
Betriebsrat von einer anberaumten Verhand-
lung sowie von der Ankunft eines behördli-
chen Organs in diesen Fällen unverzüglich zu
verständigen;"

11. Der bisherige Text des § 91 erhält die
Bezeichnung „(1)", dem folgender Abs. 2 angefügt
wird:

„(2) Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat
Mitteilung zu machen, welche Arten von personen-
bezogenen Arbeitnehmerdaten er automationsun-
terstützt aufzeichnet und welche Verarbeitungen
und Übermittlungen er vorsieht. Dem Betriebsrat
ist auf Verlangen die Überprüfung der Grundlagen
für die Verarbeitung und Übermittlung zu ermögli-
chen. Sofern sich nicht aus § 89 oder anderen
Rechtsvorschriften ein unbeschränktes Einsichts-
recht des Betriebsrates ergibt, ist zur Einsicht in die
Daten einzelner Arbeitnehmer deren Zustimmung
erforderlich."

12. § 92 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Dem Betriebsrat sind auf Verlangen die zur Bera-
tung erforderlichen Unterlagen auszuhändigen."
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13. § 94 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
„Gleiches gilt, wenn investive Förderungen nach
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/
1969, gewährt oder betriebliche Schulungsmaßnah-
men in solche umgewandelt werden sollen."

14. Nach §96 wird folgender § 96 a eingefügt,
der samt Überschrift lautet:

„Ersetzbare Zustimmung

§ 96 a. (1) Folgende Maßnahmen des Betriebsin-
habers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Zustimmung des Betriebsrates:

1. Die Einführung von Systemen zur automa-
tionsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung
und Übermittlung von personenbezogenen
Daten des Arbeitnehmers, die über die Ermitt-
lung von allgemeinen Angaben zur Person
und fachlichen Voraussetzungen hinausge-
hen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich,
soweit die tatsächliche oder vorgesehene Ver-
wendung dieser Daten über die Erfüllung von
Verpflichtungen nicht hinausgeht, die sich aus
Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestal-
tung oder Arbeitsvertrag ergeben;

2. die Einführung von Systemen zur Beurteilung
von Arbeitnehmern des Betriebes, sofern mit
diesen Daten erhoben werden, die nicht durch
die betriebliche Verwendung gerechtfertigt
sind.

(2) Die Zustimmung des Betriebsrates gemäß
Abs. 1 kann durch Entscheidung der Schlichtungs-
stelle ersetzt werden. Im übrigen gelten §§ 32
Abs. 2 und 97 Abs. 2 sinngemäß.

(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die sich aus
§ 96 ergebenden Zustimmungsrechte des Betriebs-
rates nicht berührt."

15. §97 Abs. 1 Z 24 lautet:
„24. Maßnahmen im Sinne der §§ 96 Abs. 1 und

96 a Abs. 1"

16. § 99 Abs. 4 lautet:

„(4) Jede erfolgte Einstellung eines Arbeitneh-
mers ist dem Betriebsrat unverzüglich mitzuteilen.
Diese Mitteilung hat Angaben über die vorgese-
hene Verwendung und Einstufung des Arbeitneh-
mers, den Lohn oder Gehalt sowie eine allfällige
vereinbarte Probezeit oder Befristung des Arbeits-
verhältnisses zu enthalten."

17. § 101 lautet:

„§ 101. Die dauernde Einreihung eines Arbeit-
nehmers auf einen anderen Arbeitsplatz ist dem
Betriebsrat unverzüglich mitzuteilen; auf Verlan-
gen ist darüber zu beraten. Eine dauernde Einrei-
hung liegt nicht vor, wenn sie für einen Zeitraum
von voraussichtlich weniger als 13 Wochen erfolgt.
Ist mit der Einreihung auf einen anderen Arbeits-
platz eine Verschlechterung der Entgelt- oder son-
stigen Arbeitsbedingungen verbunden, so bedarf sie

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des
Betriebsrates. Erteilt der Betriebsrat die Zustim-
mung nicht, so kann sie durch Urteil des Gerichts
ersetzt werden. Das Gericht hat die Zustimmung
zu erteilen, wenn die Versetzung sachlich gerecht-
fertigt ist."

18. Nach § 104 wird folgender § 104 a eingefügt,
der samt Überschrift lautet:

„Mitwirkung bei einvernehmlichen Lösungen

§ 104 a. (1) Verlangt der Arbeitnehmer vor der
Vereinbarung einer einvernehmlichen Auflösung
des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Betriebsin-
haber nachweislich, sich mit dem Betriebsrat zu
beraten, so kann innerhalb von zwei Arbeitstagen
nach diesem Verlangen eine einvernehmliche
Lösung rechtswirksam nicht vereinbart werden.

(2) Die Rechtsunwirksamkeit einer entgegen
Abs. 1 getroffenen Vereinbarung ist innerhalb einer
Woche nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 schrift-
lich geltend zu machen. Eine gerichtliche Geltend-
machung hat innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 zu erfolgen."

19. Im § 105 Abs. 3 Z 1 wird nach der lit. h ein
Strichpunkt gesetzt und eine lit. i angefügt, die wie
folgt lautet:

„i) wegen der offenbar nicht unberechtigten Gel-
tendmachung vom Arbeitgeber in Frage
gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis durch den Arbeitnehmer"

20. § 108 lautet:

„§ 108. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebs-
rat über die wirtschaftliche Lage einschließlich der
finanziellen Lage des Betriebes sowie über deren
voraussichtliche Entwicklung, über die Art und den
Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, den
mengen- und wertmäßigen Absatz, die Investitions-
vorhaben sowie über sonstige geplante Maßnah-
men zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betrie-
bes zu informieren; auf Verlangen des Betriebsrates
ist mit ihm über diese Information zu beraten. Der
Betriebsrat ist berufen, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Erstellung von Wirtschaftsplänen
(Erzeugungs-, Investitions-, Absatz-, Personal- und
anderen Plänen) dem Betriebsinhaber Anregungen
und Vorschläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum
allgemeinen wirtschaftlichen Nutzen und im Inter-
esse des Betriebes und der Arbeitnehmer die Wirt-
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Betriebes
zu fördern. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen die
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len. Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat von
der schriftlichen Anzeige an das zuständige
Arbeitsamt auf Grund einer gemäß § 45 a des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes erlassenen Ver-
ordnung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
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(2) In Konzernen im Sinne des § 15 des Aktien-
gesetzes 1965 bzw. des § 115 des Gesetzes über
Gesellschaften mit beschränkter Haftung hat der
Betriebsinhaber dem Betriebsrat auch über alle
geplanten und in Durchführung begriffenen Maß-
nahmen seitens des herrschenden Unternehmens
bzw. gegenüber den abhängigen Unternehmen,
sofern es sich um Betriebsänderungen oder ähnlich
wichtige Angelegenheiten, die erhebliche Auswir-
kungen auf die Arbeitnehmer des Betriebes haben,
handelt, auf Verlangen des Betriebsrates Aufschluß
zu geben und mit ihm darüber zu beraten.

(3) In Handelsbetrieben, Banken und Versiche-
rungsanstalten, in denen dauernd mindestens
30 Arbeitnehmer beschäftigt sind, in sonstigen
Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 Arbeit-
nehmer beschäftigt sind, sowie in Fabriks- und
Bergbaubetrieben hat der Betriebsinhaber dem
Betriebsrat alljährlich, spätestens einen Monat nach
Vorlage an die Steuerbehörde eine Abschrift der
Bilanz für das verflossene Geschäftsjahr einschließ-
lich des Gewinn- und Verlustausweises zu übermit-
teln. Wird der Bilanzvorlagetermin durch das
Finanzamt erstreckt, so hat der Betriebsinhaber den
Betriebsrat davon unter Bekanntgabe des voraus-
sichtlichen Vorlagetermins in Kenntnis zu setzen.
Erfolgt die Vorlage der Bilanz nicht innerhalb von
sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjah-
res, so ist dem Betriebsrat durch Vorlage einer Zwi-
schenbilanz oder anderer geeigneter Unterlagen
vorläufig Aufschluß über die wirtschaftliche und
finanzielle Lage des Betriebes zu geben. Dem
Betriebsrat sind die erforderlichen Erläuterungen
und Aufklärungen zu geben."

21: a) § 109 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den
Betriebsrat von geplanten Betriebsänderungen
ehestmöglich, jedenfalls aber so rechtzeitig vor der
Betriebsänderung in Kenntnis zu setzen, daß eine
Beratung über deren Gestaltung noch durchgeführt
werden kann."

b) § 109 Abs. 1 Z 4 lautet:
„4. Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebs-

anlagen, der Arbeits- und Betriebsorganisa-
tion sowie der Filialorganisation;"

22. a) § 110 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
haben das Recht, für Ausschüsse des Aufsichtsrates
Mitglieder mit Sitz und Stimme nach dem in Abs. 1
festgelegten Verhältnis namhaft zu machen. Dies
gilt nicht für Ausschüsse, die die Beziehungen zwi-
schen der Gesellschaft und Mitgliedern des Vor-
standes behandeln."

b) Die bisherigen Abs. 4 bis 8 des § 110 erhalten
die Bezeichnungen „(5)" bis „(9)".

c) Im nunmehrigen § 110 Abs. 5 wird die Zitie-
rung „Abs. 1 bis 3" durch die Zitierung „Abs. 1 bis
4" ersetzt.

d) Der nunmehrige § 110 Abs. 8 lautet:

„(8) Die Mitwirkung von Arbeitnehmern im
Kuratorium des Österreichischen Rundfunks rich-
tet sich nach den Bestimmungen des Rundfunkge-
setzes."

e) Im nunmehrigen § 110 Abs. 9 wird die Zitie-
rung „Abs. 1 bis 5" durch die Zitierung „Abs. 1 bis
6" ersetzt.

23. a) Dem § 113 Abs. 4 wird eine Z 3 mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:

„3. Wahrnehmung der Rechte gemäß § 89 Z 3
hinsichtlich geplanter und in Bau befindlicher
Betriebsstätten des Unternehmens, für die
noch kein Betriebsrat zuständig ist;"

b) Dem § 113 wird ein Abs. 5 mit folgendem
Wortlaut angefügt:

„(5) In Konzernen, in denen gemäß § 88 a eine
Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte errichtet ist,
hat diese unbeschadet der Ausübung der Befugnisse
durch die Organe der Arbeitnehmerschaft gemäß
Abs. 1 bis 4 das Recht auf Information und Bera-
tung in allen Angelegenheiten, in denen der Zen-
tralbetriebsrat gemäß Abs. 4 Z 2 zuständig wäre,
sofern diese Angelegenheiten die in der Arbeitsge-
meinschaft vertretenen Arbeitnehmer von mehr als
einem Unternehmen des Konzerns betreffen."

24. § 115 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Das Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot
gilt auch hinsichtlich der Versetzung eines Betriebs-
ratsmitgliedes."

25. a) In § 118 Abs. 1 werden die Worte „zwei
Wochen" durch die Worte „drei Wochen" ersetzt.

b) In §118 Abs. 2 werden die Worte „vier
Wochen" durch die Worte „fünf Wochen" ersetzt.

26. a) § 120 Abs. 4 Z 2 lautet:
„2. Mitglieder von Wahlvorständen und Wahl-

werber vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bzw.
Bewerbung bis zum Ablauf der Frist zur
Anfechtung der Wahl. Der Schutz des Wahl-
werbers beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
nach der Bestellung des Wahlvorstandes seine
Absicht, auf einem Wahlvorschlag zu kandi-
dieren, offenkundig wird. Scheint der Wahl-
werber auf keinem Wahlvorschlag auf, so
endet sein Kündigungs- und Entlassungs-
schutz bereits mit Ende der Einreichungsfrist
für Wahlvorschläge."

b) In § 120 Abs. 4 entfällt der letzte Satz.

27. a) In § 123 wird nach Abs. 1 folgender neuer
Abs. 2 eingefügt:

„(2) Umfaßt ein Unternehmen mehrere Betriebe,
die eine wirtschaftliche Einheit bilden und vom
Unternehmen zentral verwaltet werden, so sind fol-
gende Organe zu bilden:
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1. Der Wahlvorstand für die Wahl des Zentral-
jugendvertrauensrates;

2. der Zentraljugendvertrauensrat;
3. die Jugendvertrauensräteversammlung."

b) Im § 123 erhält der bisherige Abs. 2 die
Bezeichnung „(3)".

28. Zwischen § 123 und der Überschrift zu § 124
wird die Abschnittsbezeichnung „Abschnitt 1" ein-
gefügt.

29. a) Nach § 124 wird die Abschnittsbezeich-
nung „Abschnitt 2" mit dem Text „Jugendver-
trauensrat" eingefügt.

b) § 125 erhält die Überschrift „Zahl der Jugend-
vertrauensratsmitglieder".

30. Nach § 131 werden die Abschnitte 3 und 4
eingefügt, die wie folgt lauten:

„ABSCHNITT 3

Jugendvertrauensräteversammlung

Z u s a m m e n s e t z u n g , G e s c h ä f t s f ü h -
r u n g und A u f g a b e n

§ 131 a. (1) Die Gesamtheit der Mitglieder der
im Unternehmen bestellten Jugendvertrauensräte
bildet die Jugendvertrauensräteversammlung. Sie ist
mindestens einmal in jedem Kalenderjahr vom Zen-
traljugendvertrauensrat einzuberufen. Den Vorsitz
führt der Obmann des Zentraljugendvertrauensra-
tes, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter.

(2) Besteht kein Zentraljugendvertrauensrat oder
ist er vorübergehend funktionsunfähig, so sind zur
Einberufung berechtigt:

1. Das an Lebensjahren älteste Jugendver-
trauensratsmitglied;

2. der Zentralbetriebsrat.

(3) Auf die Geschäftsführung ist § 78 Abs. 2 bis 5
sinngemäß anzuwenden. Jeder im Unternehmen
bestehende Betriebsrat ist berechtigt, durch minde-
stens einen Vertreter mit beratender Stimme an der
Jugendvertrauensräteversammlung teilzunehmen.

(4) Der Jugendvertrauensräteversammlung
obliegt die Behandlung von Berichten des Zentral-
jugendvertrauensrates und die Beschlußfassung
über seine Enthebung.

ABSCHNITT 4

Zentraljugendvertrauensrat

Z u s a m m e n s e t z u n g u n d B e r u f u n g

§ 131 b. (1) Der Zentraljugendvertrauensrat
besteht in Unternehmen bis zu 250 jugendlichen
Arbeitnehmern aus vier Mitgliedern, in Unterneh-
men mit 251 bis 500 jugendlichen Arbeitnehmern
aus fünf Mitgliedern und in Unternehmen mit mehr
als 500 jugendlichen Arbeitnehmern aus sechs Mit-
gliedern.

(2) Die Mitglieder des Zentraljugendvertrauens-
rates werden von der Gesamtheit der Mitglieder
der im Unternehmen errichteten Jugendvertrauens-
räte aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Ver-
hältniswahlrechtes (§51 Abs. 2) geheim gewählt.
Im übrigen findet § 81 sinngemäß Anwendung mit
der Maßgabe, daß der Wahlvorstand aus minde-
stens zwei Jugendvertrauensratsmitgliedern und
einem Zentralbetriebsratsmitglied besteht.

(3) Übersteigt im Unternehmen die Zahl der
Betriebe, in denen Jugendvertrauensräte errichtet
sind, die Höchstzahl der Mitglieder im Zentralju-
gendvertrauensrat, so kann dieser für jeden nicht
durch ein Mitglied im Zentraljugendvertrauensrat
vertretenen Betrieb die Berufung eines weiteren
Mitgliedes beschließen. Die Zahl dieser weiteren
Mitglieder darf vier nicht überschreiten; sie sind
von den Jugendvertrauensräten dieser im Zentralju-
gendvertrauensrat nicht vertretenen Betriebe zu
nominieren.

Tätigkeitsdauer

§ 131 c. Die Tätigkeitsdauer des Zentraljugend-
vertrauensrates beträgt zwei Jahre. Im übrigen fin-
det § 82 sinngemäß Anwendung.

Aufgaben und Befugnisse

§ 131 d. (1) Der Zentraljugendvertrauensrat ist
berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheit-
lichen und kulturellen Interessen der jugendlichen
Arbeitnehmer wahrzunehmen. Besteht im Unter-
nehmen ein Zentralbetriebsrat, so hat der Zentral-
jugendvertrauensrat, sofern nicht anders bestimmt,
seine Aufgaben im Einvernehmen mit dem Zentral-
betriebsrat wahrzunehmen. § 39 ist sinngemäß
anzuwenden.

(2) In Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 hat
der Zentraljugendvertrauensrat den Zentralbe-
triebsrat zu beraten und zu unterstützen, der sei-
nerseits verpflichtet ist, dem Zentraljugendver-
trauensrat bei der Wahrnehmung der besonderen
Belange der jugendlichen Arbeitnehmer beizuste-
hen.

(3) In Wahrnehmung der Interessen der jugend-
lichen Arbeitnehmer ist der Zentraljugendver-
trauensrat berufen,

1. bei allen Angelegenheiten, die die gemeinsa-
men Interessen der jugendlichen Arbeitneh-
mer des Unternehmens betreffen, beim Zen-
tralbetriebsrat und, sofern ein solcher nicht
besteht, bei der Unternehmensführung ent-
sprechende Maßnahmen zu beantragen und
auf die Beseitigung von Mängeln hinzuwir-
ken;

2. Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung
und der beruflichen Weiterbildung jugendli-
cher Arbeitnehmer zu erstatten, soweit solche
Maßnahmen mehr als einen Betrieb betreffen;
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3. an den Sitzungen des Zentralbetriebsrates mit
beratender Stimme teilzunehmen.

(4) Der Zentralbetriebsrat und die Unterneh-
mensführung sind verpflichtet, dem Zentraljugend-
vertrauensrat die zur Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Geschäftsführung

§ 131 e. (1) Vertreter des Zentraljugendver-
trauensrates gegenüber der Unternehmensführung
und nach außen ist der Obmann, bei dessen Ver-
hinderung dessen Stellvertreter, es sei denn, der
Zentraljugendvertrauensrat beschließt im Einzelfall
etwas anderes.

(2) Zu den Sitzungen des Zentraljugendver-
trauensrates ist der Zentralbetriebsrat einzuladen.
Der Zentralbetriebsrat ist berechtigt, an den Sitzun-
gen des Zentraljugendvertrauensrates durch einen
Vertreter mit beratender Stimme teilzunehmen. Zu
den Sitzungen des Zentralbetriebsrates ist der Zen-
traljugendvertrauensrat einzuladen. Der Zentralju-
gendvertrauensrat ist berechtigt, an den Sitzungen
des Zentralbetriebsrates durch einen Vertreter mit
beratender Stimme teilzunehmen.

(3) Die Beschlüsse des Zentraljugendvertrauens-
rates sind dem Zentralbetriebsrat zur Kenntnis zu
bringen. Der Zentralbetriebsrat hat über Beschlüsse
des Zentraljugendvertrauensrates und über Angele-
genheiten der jugendlichen Arbeitnehmer in Anwe-
senheit des Zentraljugendvertrauensrates oder von
diesem entsendeter Mitglieder zu beraten.

(4) Im übrigen finden die §§ 83 und 84 sinnge-
mäß Anwendung."

31. § 132 lautet:

„§ 132. (1) Auf Unternehmen und Betriebe, die
unmittelbar politischen, koalitionspolitischen, kon-
fessionellen, wissenschaftlichen, erzieherischen
oder karitativen Zwecken dienen, ferner auf Ver-
waltungsstellen von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und der Oesterreichischen
Nationalbank sind § 108 sowie die §§ 110 bis 112
nicht anzuwenden. § 109 findet Anwendung,
soweit es sich um Betriebsänderungen im Sinne des
§ 109 Abs. 1 Z 5 und 6 handelt.

(2) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittel-
bar Zwecken der Berichterstattung oder Meinungs-
äußerung dienen, sind die §§ 108 bis 112 insoweit
nicht anzuwenden, als es sich um Angelegenheiten
handelt, die die politische Richtung dieser Unter-
nehmen und Betriebe beeinflussen. § 109 findet
jedenfalls Anwendung, soweit es sich um Betriebs-
änderungen im Sinne des § 109 Abs. 1 Z 5 und 6
handelt. § 99 Abs. 3 ist hinsichtlich der Einstellung
von Journalisten im Sinne des Journalistengesetzes,
StGBl. Nr. 88/1920, insoweit nicht anzuwenden,
als diese Einstellung die politische Richtung dieses
Unternehmens oder Betriebs beeinflußt.

(3) Auf den Österreichischen Rundfunk sind die
§§111 und 112 nicht, § 110 nach Maßgabe des
Rundfunkgesetzes anzuwenden.

(4) Auf Unternehmen und Betriebe, die konfes-
sionellen Zwecken einer gesetzlich anerkannten
Kirche oder Religionsgesellschaft dienen, sind die
Bestimmungen des II. Teiles nicht anzuwenden,
soweit die Eigenart des Unternehmens oder des
Betriebes dem entgegensteht. Jedenfalls sind die
Bestimmungen über Betriebsvereinbarungen in den
Angelegenheiten des § 96 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 sowie
die §§ 108 bis 112 nicht anzuwenden auf Betriebe
und Verwaltungsstellen, die der Ordnung der inne-
ren Angelegenheiten der gesetzlich anerkannten
Kirchen und Religionsgesellschaften dienen, ausge-
nommen jedoch § 109, soweit es sich um Betriebs-
änderungen im Sinne des § 109 Abs. 1 Z 5 und 6
handelt."

32. §133 Abs. 6 lautet:

„(6) Im übrigen sind in Theaterunternehmen die
Bestimmungen der §§ 40 Abs. 4, 78 bis 88 und 110
bis 112 nicht anzuwenden. §109 Abs. 3 zweiter
Satz ist nur insoweit anzuwenden, als es sich um
Betriebsänderungen im Sinne des § 109 Abs. 1 Z 5
und 6 handelt und hiedurch künstlerische Belange
nicht betroffen werden."

33. § 160 lautet:

„§ 160. (1) Zuwiderhandlungen gegen die
Bestimmungen der §§ 15, 55 Abs. 3, 89 Z 3, 99
Abs. 3 und 4, 103, 104 Abs. 1, 108 Abs. 3, 115
Abs. 4 und 117 Abs. 1 bis 4 und der hiezu erlasse-
nen Durchführungsbestimmungen sind, sofern die
Tat nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe bis zu 30000 S zu ahn-
den.

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind
nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn im Falle

1. des § 55 Abs. 3 der Wahlvorstand,
2. der §§ 15, 89 Z 3, 99 Abs. 3 und 4, 103, 104

Abs. 1 und 117 Abs. 1 bis 4 der Betriebsrat,
3. des § 108 Abs. 3 das gemäß § 113 zuständige

Organ der Arbeitnehmerschaft und
4. des § 115 Abs. 4 der Betriebsinhaber

binnen sechs Wochen ab Kenntnis von der Übertre-
tung und der Person des Täters, bei der zuständi-
gen Bezirksverwaltungsbehörde einen Strafantrag
stellt (Privatankläger).

(3) Auf das Strafverfahren ist § 56 Abs. 2 bis 4
des Verwaltungsstrafgesetzes, BGBl. Nr. 172/1950,
anzuwenden."

A r t i k e l II

Ersetzung eines Begriffs

In den §§ 46, 66, 67, 68, 71, 74, 76, 77, 78, 128,
131 a und 131 e des Arbeitsverfassungsgesetzes
wird der Begriff „Obmann" durch den Begriff
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„Vorsitzender" ersetzt. Wird eine Frau in diese
Funktion gewählt, so trägt sie die Bezeichnung
„Vorsitzende".

A r t i k e l III

Schluß- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit es nicht
Beschlüsse von Betriebsräten gemäß Abs. 3 betrifft,
mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

(2) Artikel I Z 2 und 7 a gilt auch für die Funk-
tionspenode der im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes bestehenden Betriebsräte
(Zentralbetriebsräte).

(3) Die Verlängerung der Funktionsperiode
gemäß Abs. 2 tritt jedoch nicht ein, wenn der
Betriebsrat (Zentralbetriebsrat) bis 31. Dezember
1986 beschließt, die laufende Tätigkeitsdauer im
Ausmaß von drei Jahren zu belassen. Für diese
Tätigkeitsdauer findet auf die Mitglieder dieses
Betriebsrates § 118 ArbVG in der bis 31. Dezember
1986 geltenden Fassung Anwendung.

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

Waldheim

Vranitzky

3 9 5 . Bundesgesetz vom 3. Juli 1986, mit dem
das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geän-

dert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 324/1977, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 107/1979 (Art. VI), 580/1980, 647/1982
(Art. VII), 613/1983 und 104/1985 sowie den
Kundmachungen BGBl. Nr. 209/1981 und
69/1986 wird wie folgt geändert:

1. a) Nach § 1 Abs. 1 Z 3 tritt anstelle des Punk-
tes ein Beistrich und wird folgender Wortlaut ange-
fügt:

„4. die Ablehnung der Eröffnung des Konkurses
gemäß § 68 der Konkursordnung (KO),
RGBl. Nr. 337/1914,

5. die Einstellung des Vorverfahrens gemäß § 90
der Ausgleichsordnung (AO), BGBl. II
Nr. 221/1934, wenn nicht von Amts wegen
der Anschlußkonkurs eröffnet wird,

6. die Zurückweisung des Antrages auf Eröff-
nung des Konkurses gemäß § 63 KO,

7. der Beschluß gemäß § 72 Abs. 1 bzw. § 73
Abs. 1 des Außerstreitgesetzes (AußStrG),
RGBl. Nr. 208/1854."

b) Im § 1 Abs. 2 Z 4 lit. a werden die Ausdrücke
„§ 109 der Konkursordnung (KO), RGBl.
Nr. 337/1914" und „§ 53 a der Ausgleichsordnung
(AO), RGBl. Nr. 337/1914" durch die Ausdrücke
„§ 109 KO" und „§ 54 AO" ersetzt.

c) Im § 1 Abs. 2 Z 4 treten anstelle der lit. d und
e folgende Bestimmungen:

„d) tarifmäßige Prozeßkosten, die dem Arbeit-
nehmer in einem Verfahren zur Durchset-
zung seiner Ansprüche nach Abs. 2 Z 1 bis 3
entstanden sind und deren Ersatz ihm auf
Grund eines rechtswirksamen gerichtlichen
oder außergerichtlichen Vergleichs oder
Anerkenntnisses zusteht, sowie Prozeßko-
sten, die dem Arbeitnehmer in einem derarti-
gen Gerichtsverfahren entstanden sind, das
gemäß § 7 Abs. 1 KO unterbrochen worden
ist;

e) Barauslagen und Kosten für den Rechtsver-
treter, die dem Arbeitnehmer anläßlich eines
außergerichtlichen Vergleichs oder Aner-
kenntnisses über Ansprüche nach Abs. 2 Z 1
bis 3 entstanden sind, Kosten für den Rechts-
vertreter jedoch nur bis zu der in der Tarif-
post 2 des Rechtsanwaltstarifgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1969, festgesetzten Höhe;

f) tarifmäßige Verfahrenskosten und Barausla-
gen, die dem Arbeitnehmer im Zuge der
Beantragung und der Teilnahme an einem
Verfahren nach Abs. 1 erwachsen sind."

d) § 1 Abs. 3 lautet:

„(3) Insolvenz-Ausfallgeld gebührt nicht (ausge-
schlossener Anspruch):

1. für Ansprüche nach Abs. 2, die durch eine im
Sinne der Anfechtungsordnung, RGBl.
Nr. 337/1914, bzw. der Konkursordnung
anfechtbare Rechtshandlung erworben wur-
den;

2. für Ansprüche, die auf einer Einzelvereinba-
rung beruhen, die
a) nach dem Antrag auf Eröffnung des Kon-

kurses, des Ausgleichsverfahrens, des Vor-
verfahrens oder auf Anordnung der
Geschäftsaufsicht oder

b) in den letzten 90 Tagen vor der Eröffnung
des Konkurses, des Ausgleichsverfahrens
oder der Anordnung der Geschäftsauf-
sicht bzw. vor der Kenntnis vom Beschluß
nach Abs. 1 Z 3 bis 7

abgeschlossen wurde, soweit die Ansprüche
über den durch Gesetz, Kollektivvertrag oder
Betriebsvereinbarung [§ 97 Abs. 1 des Arbeits-
verfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl.
Nr. 22/1974] zustehenden Anspruch oder die
betriebsübliche Entlohnung hinausgehen;

3. für Ansprüche auf Kündigungsentschädigung,
sofern dieser Anspruch das Entgelt für den
Zeitraum von drei Monaten übersteigt, hin-
sichtlich jenes Betrages, den der Arbeitnehmer
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infolge des Unterbleibens der Arbeitsleistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich ver-
säumt hat;

4. für Entgeltansprüche (Abs. 2 Z 1), wenn der
als Insolvenz-Ausfallgeld begehrte Nettobe-
trag im Zeitpunkt der bedungenen Zahlung
den Grenzbetrag nach Maßgabe des Abs. 4
übersteigt, es sei denn, daß nach Gesetz, Kol-
lektivvertrag oder Betriebsvereinbarung (§ 97
Abs. 1 ArbVG) ein höherer Nettobetrag
gebührt."

e) Nach § 1 Abs. 3 wird ein neuer Abs. 4 einge-
fügt, der lautet:

„(4) Als Grenzbetrag gemäß Abs. 3 Z 4 gilt der
zweifache Betrag der Höchstbeitragsgrundlage
gemäß § 45 Abs. 1 lit. b des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955,
der

1. bei Entgeltansprüchen, die nach Zeiträumen
bemessen werden, mit der Anzahl der Tage
des jeweiligen Entlohnungszeitraumes zu ver-
vielfachen ist;

2. bei Entgeltansprüchen, die nicht nach Zeit-
räumen bemessen werden, mit der Anzahl der
Tage des jeweiligen Kalendervierteljahres zu
vervielfachen ist, in welchem der Anspruch
abzurechnen gewesen wäre.

Der jeweilige Grenzbetrag ist um die, vom Arbeit-
geber bzw. der Masse auf den Einzelanspruch
geleisteten Zahlungen zu vermindern."

f) Der bisherige Abs. 4 des § 1 erhält die Absatz-
bezeichnung „(5)".

g) Der bisherige Abs. 5 des § 1 erhält die Absatz-
bezeichnung „(6)". Dessen Z 3 lautet:

„3. Gesellschafter, denen ein beherrschender Ein-
fluß auf die Gesellschaft zusteht, auch wenn
dieser Einfluß ausschließlich oder teilweise
auf der treuhändigen Verfügung von Gesell-
schaftsanteilen Dritter beruht oder durch
treuhändige Weitergabe von Gesellschaftsan-
teilen ausgeübt wird."

2. In § 2 Z 3 wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 1 des
Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946"
durch den Ausdruck „§ 51 Abs. 3 Z 2 des Arbeits-
und Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985"
ersetzt.

3. a) § 3 Abs. 1 lautet:

„§ 3. (1) Das Insolvenz-Ausfallgeld gebührt,
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist,
dem Anspruchsberechtigten in inländischer Wäh-
rung für alle gesicherten Ansprüche (§ 1 Abs. 2),
die bis zum Ende des dritten Monates entstanden
sind, der auf die Eröffnung des Konkurses oder
eines anderen Insolvenzverfahrens (§ 1 Abs. 1 Z 1
und 2) bzw. auf einen Beschluß nach § 1 Abs. 1 Z 3
bis 7 folgt. Wird der Anschlußkonkurs eröffnet
oder das Ausgleichsverfahren nach § 69 Abs. 1 AO

eingestellt, so ist das Ende des hierauf folgenden
dritten Monates maßgebend."

b) § 3 Abs. 2 Z 1 lautet:
„1. für gesicherte Ansprüche — mit Ausnahme

der Ansprüche für laufendes Entgelt —, die
nach Ablauf der Frist nach Abs. 1 entstanden
sind, sofern innerhalb der Frist nach Abs. 1
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausge-
sprochen, dessen einvernehmliche Lösung ver-
einbart oder dessen vorzeitige Auflösung aus-
gesprochen wurde;"

c) Nach § 3 Abs. 2 wird ein neuer Abs. 3 einge-
fügt, der lautet:

„(3) Wurde ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
vor der Eröffnung des Konkurses oder des Aus-
gleichsverfahrens oder danach gemäß § 25 KO
bzw. gemäß § 20 b und § 20 c AO gekündigt, so
gebührt Insolvenz-Ausfallgeld für gesicherte
Ansprüche (§ 1 Abs. 2) bis zum Ende des Arbeits-
verhältnisses, längstens jedoch bis zum Ablauf der
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Kündi-
gungsfristen unter Bedachtnahme auf die Kündi-
gungstermine und die gesetzlichen Kündigungsbe-
schränkungen."

d) Der bisherige Abs. 3 des § 3 erhält die Absatz-
bezeichnung „(4)" und lautet:

„(4) Das Insolvenz-Ausfallgeld gebührt, vorbe-
haltlich Abs. 5, in der Höhe des gesicherten
Anspruches, vermindert um die Dienstnehmerbei-
tragsanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung,
unbeschadet des § 13 a Abs. 1, und vermindert um
jene gesetzlichen Abzüge, die von anderen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften im Insolvenzver-
fahren geltend zu machen sind. Ist dieser Anspruch
nicht auf eine Geldleistung gerichtet oder ist sein
Geldbetrag unbestimmt oder nicht in inländischer
Währung festgesetzt, so ist der Schätzwert zur Zeit
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. zur
Zeit des Beschlusses nach § 1 Abs. 1 Z 3 bis 7 maß-
gebend. Betagte Forderungen gelten als fällig.
Betagte unverzinsliche Forderungen können nur in
dem Betrag geltend gemacht werden, der mit Hin-
zurechnung der gesetzlichen Zinsen von dem im
zweiten Satz dieses Absatzes genannten Zeitpunkt
bis zur Fälligkeit dem vollen Betrag der Forderung
gleichkommt."

e) Der bisherige Abs. 4 des § 3 erhält die Absatz-
bezeichnung „(5)" und werden im neuen bzw.
Abs. 5 die Ausdrücke „Abs. 3 zweiter Satz" und
„Abs. 1 und 2" durch die Ausdrücke „Abs. 4 zwei-
ter Satz" „Abs. 1 bis 3" ersetzt.

4. Der erste Satz des § 5 Abs. 1 lautet:
„Für das Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist
das Arbeitsamt zuständig, in dessen Sprengel sich
das Gericht befindet, das den Konkurs eröffnet
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oder den Beschluß nach § 1 Abs. 1 Z 1 bis 6 gefaßt
hat bzw. das dem Bezirksgericht im Instanzenzug
übergeordnet ist, das den Beschluß nach § 1 Abs. 1
Z 7 gefaßt hat."

5. a) § 6 Abs. 1 lautet:

„§ 6. (1) Der Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld
ist bei sonstigem Ausschluß binnen vier Monaten ab
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach § 1
Abs. 1 bzw. binnen vier Monaten ab Kenntnis von
dem Beschluß nach § 1 Abs. 1 Z 3 bis 7 zu stellen.
Diese Frist beginnt neuerlich zu laufen, wenn

1. der Anschlußkonkurs eröffnet wird;
2. das Ausgleichsverfahren nach § 69 Abs. 1 AO

eingestellt wird;
3. das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Frist

nach dem ersten Satz endet, mit dessen Ende;
4. hinsichtlich von Ansprüchen nach § 1 Abs. 2

ein Gerichtsverfahren bis längstens zum
Ablauf der Frist nach dem ersten Satz anhän-
gig gemacht wird, mit der rechtskräftigen
Beendigung dieses Verfahrens;

5. der Anspruchsberechtigte vor Ablauf der Frist
nach dem ersten Satz stirbt;

6. Kosten nach Ablauf der Frist nach dem ersten
Satz entstehen bzw. festgestellt werden, hin-
sichtlich des Antrages auf diese Kosten.

Ist der Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld nach
Ablauf der in Frage kommenden vorstehenden Frist
gestellt worden, so sind von Amts wegen nach
Anhörung des Vermittlungsausschusses (§ 44 a des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/
1969) die Rechtsfolgen der Fristversäumung bei
Vorliegen von berücksichtigungswürdigen Grün-
den nachzusehen. Berücksichtigungswürdige
Gründe liegen insbesondere vor, wenn dem Arbeit-
nehmer billigerweise die Kenntnis von der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens nach § 1 Abs. 1 nicht
zugemutet werden konnte oder ihm die betragsmä-
ßige Angabe seiner Ansprüche nicht rechtzeitig
möglich war. Eine solche Nachsicht ist nicht mehr
möglich, wenn seit der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens bzw. seit dem Beschluß nach § 1 Abs. 1 Z 3
bis 7 mehr als drei Jahre verstrichen sind."

b) Im § 6 Abs. 4 wird der Ausdruck „§ 3 Abs. 3
erster Satz" durch den Ausdruck „§ 3 Abs. 4 erster
Satz" ersetzt.

c) Dem § 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Wird Insolvenz-Ausfallgeld auf Grund eines
Beschlusses gemäß § 1 Abs. 1 Z 4, 6 oder 7 begehrt,
so sind die Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden."

6. Im § 7 Abs. 6 wird der Ausdruck „§ 8" durch
den Ausdruck „§ 8 Abs. 1" ersetzt.

7. a) Der bisherige Wortlaut des § 8 erhält die
Absatzbezeichnung „(1)".

b) Dem § 8 wird ein Abs. 2 mit folgendem Wort-
laut angefügt:

„(2) Im Fall der Pfändung, Verpfändung bzw.
Übertragung gemäß Abs. 1, bei denen der Insol-
venz-Ausfallgeld-Fonds Drittschuldner ist, sind die
diesbezüglichen Urkunden oder gerichtlichen Ent-
scheidungen dem nach § 5 Abs. 1 oder 2 zuständi-
gen Arbeitsamt als anweisende Behörde im Sinne
des § 295 der Exekutionsordnung zuzustellen."

8. a) § 11 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende
Bestimmungen ersetzt:
„Die diesem Bundesgesetz unterliegenden gesicher-
ten Ansprüche gegen den Arbeitgeber (gegen die
Konkursmasse) gehen, soweit sie nicht bestritten
sind, auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds mit der
Antragstellung (§ 6 Abs. 1 bzw. § 4), sind die gesi-
cherten Ansprüche nach § 1 Abs. 5 anzumelden, mit
dieser Anmeldung über. Bestrittene Ansprüche
gehen mit ,der Zahlung des mit Bescheid (§ 7
Abs. 2) zuerkannten Insolvenz-Ausfallgeldes auf
den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds über."

b) Im § 11 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 1 Abs. 1
Z 1 bis 3" durch den Ausdruck „§ 1 Abs. 1 Z 1
bis 7" ersetzt.

9. Im § 12 Abs. 1 Z 5 wird der Ausdruck „§ 1
Abs. 5" durch den Ausdruck „§ 1 Abs. 6" ersetzt.

10. a) Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Wortlaut
angefügt:
„Überträgt der Bundesminister für soziale Verwal-
tung die Verwaltung des Fonds durch Geschäfts-
ordnung an Bundesdienststellen, so hat der Fonds
dem Bund den dadurch entstehenden Verwaltungs-
aufwand jährlich im nachhinein zu vergüten. Die
Vergütung wird mit dem 14fachen Jahresbezug
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung der
Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschließlich der
Verwaltungsdienstzulage, festgesetzt."

b) § 13 Abs. 5 erster Satz wird durch folgende
Bestimmungen ersetzt:
„Der Fonds kann seine Forderungen (§§ 9 und 11)
stunden, deren Abstattung in Raten bewilligen und
auf seine Forderungen ganz oder teilweise verzich-
ten, wobei die einschlägigen haushaltsrechtlichen
Vorschriften des Bundes sinngemäß anzuwenden
sind; Stundungszinsen sind nicht auszubedingen."

11. a) Im § 13 a Abs. 2 treten anstelle des zweiten
Satzes folgende Bestimmungen:
„Die Verrechnung hat zwischen diesem Sozialver-
sicherungsträger und dem Fonds nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen im direkten Wege zu
erfolgen."

b) § 13 a Abs. 3 wird durch folgende Bestimmun-
gen ersetzt:

„(3) Die von den Sozialversicherungsträgern im
beantragten oder durchgeführten Insolvenzverfah-
ren oder durch die Verwertung von Absonderungs-
und diesen gleichgestellten Rechten sowie von Aus-
sonderungsrechten nicht hereinbringbaren Dienst-
nehmerbeitragsanteile für die in Abs. 2 genannten
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Zeiträume sind vom zuständigen Sozialversiche-
rungsträger für alle im laufenden Kalenderjahr im
nachstehenden Sinne beendeten Insolvenzfälle dem
Fonds bis Ende April des Folgejahres bekanntzuge-
ben. Als Beendigung der Insolvenz gelten:

1. die Aufhebung des Konkursverfahrens, im
Falle eines Zwangsausgleiches dessen Erfül-
lung;

2. die Erfüllung des Ausgleiches;
3. das Erlöschen bzw. die Aufhebung der

Geschäftsaufsicht;
4. die Abweisung eines Antrages auf Eröffnung

eines Konkurses mangels hinreichenden Ver-
mögens;

5. die Ablehnung der Eröffnung des Konkurses
gemäß §68 KO;

6. die Einstellung des Vorverfahrens gemäß § 90
AO, wenn nicht von Amts wegen der
Anschlußkonkurs eröffnet wird;

7. die Einstellung des Ausgleichsverfahrens
gemäß § 69 Abs. 1 AO;

8. der Beschluß gemäß § 72 Abs. 1 bzw. § 73
Abs. 1 AußStrG."

(4) Wird ein Zwangsausgleich oder Ausgleich
nicht erfüllt und werden von den Sozialversiche-
rungsträgern noch aushaftende Dienstnehmerbei-
tragsanteile in einem nachfolgenden Konkursver-
fahren geltend gemacht, so hat die Verrechnung
nach den Abs. 2 und 3 erst mit der Beendigung des
Konkursverfahrens nach Abs. 3 Z 1 und bei der
Abweisung des Antrages auf Eröffnung des Kon-
kurses mangels hinreichenden Vermögens nach
Abs. 3 Z 4 zu erfolgen. Erlischt die Geschäftsauf-
sicht durch Eröffnung des Ausgleichs- oder Kon-
kursverfahrens, so hat die Verrechnung erst mit der
Beendigung des Konkursverfahrens nach Abs. 3
Z 1 bzw. mit der Erfüllung des Ausgleiches gemäß
Abs. 3 Z 2 zu erfolgen; der erste Satz ist sinngemäß
anzuwenden.

(5) Auf die Jahresabrechnung nach Abs. 3 hat
der Fonds dem Sozialversicherungsträger monat-
lich Abschlagszahlungen im Ausmaß von je einem
Zwölftel der Summe der Vorjahresabrechnungen
zu gewähren."

12. Dem § 14 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger ist verpflichtet, auf auto-
mationsunterstütztem Wege gespeicherte Daten
(§ 31 Abs. 3 Z 15 ASVG) über die Versicherungs-
zeiten des Arbeitnehmers beim insolventen Arbeit-
geber im Sinne des § 1 Abs. 1 und die Beträge, mit
denen der Arbeitnehmer von diesem Arbeitgeber

versichert worden ist, an die Arbeitsämter, Landes-
arbeitsämter und Gerichte sowie an das Bundesmi-
nisterium für soziale Verwaltung zu übermitteln,
die für diese Stellen eine wesentliche Vorausset-
zung zur Wahrnehmung der ihnen nach diesem
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben bilden."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen-
den nicht anderes bestimmt wird, mit dem auf die
Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tre-
ten an die Stelle der Zahlungen nach § 13 a Abs. 2
in der Fassung des BGBl. Nr. 647/1982 die Ab-
schlagszahlungen nach § 13 a Abs. 5 in der Fassung
des Art. I Z 11 dieses Bundesgesetzes.

(3) Art. I Z 1 lit. a sowie Z 4 finden auf Anträge
auf Insolvenz-Ausfallgeld Anwendung, in denen
der Insolvenztatbestand nach Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes eintritt.

(4) Art. I Z 1 lit. d hinsichtlich des § 1 Abs. 3 Z 4
und Art. I Z 1 lit. e treten mit 1. Oktober 1986 in
Kraft.

(5) Art. I Z 2 tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

(6) Art. I Z 10 lit. a (§ 13 Abs. 1) findet auf den
nach dieser Gesetzesstelle zu vergütenden Verwal-
tungsaufwand erstmalig für das Geschäftsjahr 1986
Anwendung.

(7) § 97 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes,
mit dem das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz
geändert wird, ist auf Insolvenzfälle nicht anzu-
wenden, in denen auch nur einer der im § 1 Abs. 1
genannten Beschlüsse vor dem 1. Jänner 1987
gefaßt worden ist.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind
betraut:

1. hinsichtlich des Art. I Z 7 (§ 8) der Bundesmi-
nister für Justiz;

2. hinsichtlich des Art. I Z 8 (§11) und des
Art. II Abs. 7 der Bundesminister für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Justiz;

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Waldheim

Vranitzky


